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 Obligatorische Anschlussversicherung (OAV)/ Asylbewerberleistungsge-

setz (AsylbLG) – keine Übernahme im Rahmen der sonstigen Leistungen 

nach § 6 AsylbLG und keine Übernahme im Rahmen der Spitzabrechnung 

 

 

DIESES SCHREIBEN ENTHÄLT INFORMATIONEN ZU FOLGENDEN THE-

MEN: 

 

Obligatorische Anschlussversicherung gem. § 188 Abs. 4 Sozialgesetzbuch V 

(SGB V) -- keine Möglichkeit zur Übernahme der Beiträge nach dem AsylbLG und 

keine Übernahme im Rahmen der Spitzabrechnung. 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Wirkung zum 01.08.2013 wurde mit § 188 Abs. 4 SGB V die obligatorische An-

schlussversicherung bei der gesetzlichen Krankenversicherung eingeführt. Auch für 
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Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhal-

ten und sich im Grundleistungsbezug befinden, schließt sich nach Ende einer versi-

cherungspflichtigen Beschäftigung bei erneutem Bezug von Grundleistungen nach 

dem AsylbLG die obligatorische Anschlussversicherung gem. § 188 Abs. 4 SGB V 

an. 

 

Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 10.03.2022 (Az.: B 1 KR 30/20 R), 

stellen die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG 

jedoch keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall im Sinne 

des § 188 Abs. 4 S. 2 SGB V dar. Eine Kündigung der obligatorischen Anschlussver-

sicherung durch den Asylbewerberleistungsberechtigten ist daher nicht möglich. 

 

Im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG können die hierbei anfallen-

den Versicherungsbeiträge aus Sicht des Ministeriums der Justiz und für Migration 

nicht übernommen werden. Einzig in Betracht käme § 6 AsylbLG, wonach sonstige 

Leistungen (nur) dann gewährt werden können, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung 

des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind. § 6 AsylbLG stellt da-

mit für den AsylbLG-Grundleistungsbezug eine Öffnungsklausel dar, nach dem z.B. 

auch medizinische Leistungen gewährt werden können, die über den in § 4 AsylbLG 

geregelten Leistungsumfang hinausgehen. Die Übernahme der Versicherungsbei-

träge ist jedoch weder zur Sicherung des Lebensunterhalts noch der Gesundheit un-

erlässlich. Vielmehr werden alle zur Existenzsicherung und auch zur Sicherung der 

Gesundheit erforderlichen Leistungen nach §§ 4 und 6 AsylbLG erbracht. Die Über-

nahme von Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung (hier zur OAV), welche 

den Zugang zu einem im Vergleich zu den Leistungen nach §§ 4 und 6 AsylbLG wei-

tergehenden Anspruch auf Versorgung im Krankheitsfall aufrechterhält, kann dem-

nach nicht zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich sein.  

 

In der Folge handelt es sich auch nicht um erstattungsfähige Ausgaben gemäß § 15 

Flüchtlingsaufnahmegesetz Baden-Württemberg (FlüAG). Eine Erstattung im Rah-

men der nachlaufenden Spitzabrechnung von Aufwendungen für die vorläufige Un-

terbringung ist damit grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt überdies auch für die 

Erstattung der Netto-Ist-Aufwendungen auf Basis der Empfehlung der Gemeinsamen 

Finanzkommission vom 16.12.2019 (LT-Drs. 16/7481) für Leistungen nach dem 

AsylbLG für Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher nach dem AsylbLG, die 
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im Rechtssinne nicht mehr vorläufig untergebracht sind. Den unteren Aufnahmebe-

hörden, die auf der Grundlage des Urteils des Bundessozialgerichts vom 10.03.2022 

die Beträge der obligatorischen Anschlussversicherung bislang übernommen haben, 

werden die Beträge bis einschließlich des Abrechnungsjahrs 2024 im Rahmen der 

nachlaufenden Spitzabrechnung sowie im Rahmen der Erstattung der Netto-Ist-Auf-

wendungen auf Basis der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 

16.12.2019 (LT-Drs. 16/7481) erstattet. Ab dem Abrechnungsjahr 2025 sind die vor-

genannten Beiträge nicht mehr erstattungsfähig. 

 

Da die Beiträge darüber hinaus nicht übernommen werden können, entstehen regel-

mäßig Zahlungsrückstände bei den Betroffenen. Für den einzelnen Leistungsberech-

tigten stellt dies eine sehr unbefriedigende Rechtssituation dar und stellt auch die 

Leistungsbehörden vor Herausforderungen. In der letzten Sitzung der Arbeitsgemein-

schaft für Migration und Flüchtlingsfragen der Länder (ArgeFlü) wurde diese Proble-

matik nach einer Anmeldung durch Baden-Württemberg behandelt. Das zuständige 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat mitgeteilt, dass die Thematik dort be-

kannt sei und man hierzu im Austausch mit dem Bundesministerium für Gesundheit 

wegen der Anpassung der Regelungen im SGB V sei. Das Ministerium der Justiz und 

für Migration hat sich entsprechend auch an das Ministerium für Soziales, Gesund-

heit und Integration (SM) Baden-Württemberg gewandt und gebeten, sich dieses 

Themas anzunehmen. Eine Lösung kann nur über den Bundesgesetzgeber erfolgen.  

 

Hierfür sollte – statt einer Erweiterung des Leistungsumfangs des AsylbLG – eine 

Klarstellung im SGB V (dort in § 188 Abs. 4) erfolgen, dass auch Leistungen bei 

Krankheit, Schwangerschaft und Geburt i.V.m. den sonstigen Leistungen (§§ 4 und 6 

AsylbLG) als ein anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall i.S.d. § 

188 Abs. 4 S. 2 SGB V gelten.  

 

Das Justizministerium wird Sie über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden hal-

ten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Lehr 
Ministerialdirigent  
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HINWEIS 

Dieses Schreiben wird auf der Internetseite des Ministeriums der Justiz und für 

Migration unter der Rubrik „Erlasse und Anwendungshinweise“ veröffentlicht 

https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/Erlasse+und+Anwendungshinweise

